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Die Gemeinde Wengen bei Lauterbrunnm täglich 39 Rp.,

„ „ Ort dach bei Trubschachen täglich 45 Rp..

„ „ Renz li g en, Amts Laufen täglich 28 Rp.^,
u. s. w., u. s, w.,

so ist dieß leider Gottes die volle nackte Wahrtest und. kein
Jota mehr oder weniger, als was das „Amtsblatt" auch sagt,
nur nicht in Tagesberechnung; und fällt also der Vorwurf der
„Unredlichkeit" auf den der ihn gegeben znrück, weil er., der „Oderts
Anzeiger", hier die Wahrheit, wenn nicht zu fälschen, so doch km
Interesse seiner bekannten Tendenzen zu verdecken und daS Publikum
irre zu führen sucht. Wir unserseits wollen nicht verdecken, wir wollen

an's Licht mit der Sache.
Knzern. Früher wurden hier die Lehrer vom Erziehungsrathe

nur auf 4 Jahre angestellt; nach Ablauf dieser Zeit unterlagen alle
einer neuen Prüfung und Anstellung, während die Lehrer jetzt, sobald
sie dem Gesetze Genüge gethan, definitiv angestellt werden und von
ihrem Amte nur durch Versetzung oder dann durch begründete
Abberufung entfernt werden können.

Ferner enthält das Gesetz die bestimmte Vorschrift für den
Erziehungsrath zur Aeuffnung von Schulfonds zu sorgen; zu diesem
Zweck sind auch mehrere Einnahmsquellen angewiesen, die früher in
die Staatskasse geflossen, namentlich die Zinsen von Fr. 300,00(1
a. W. herrührend vom Vermögen des aufgehobenen Klosters St.
Urban. Früher ist nur so zufällig eine Mahnung an die Gemeinden
für diesen Zweck vorhanden gewesen; der Staat hat hiefür nichts
gethan, daher es denn gekommen, daß 1848 nur 17 Gemeinden mit
Fr. 29,503 Schulfond eristirten, während 1853 schon 57 Gemeinden
einen Schulfond von Fr. 46,323 besaßen, also in fünf Jahren trotz
größerer Auslage sür das Schulwesen eine Vermehrung der Schulfonds

von Fr. 17,019 eingetreten ist.
Gleich erfreuliche Fortschritte zeigen sich auch bei der Vollziehung

des neuen Schulgesetzes. Bei Vcrgleichung dcr 40gcr Periode mit
dem Jahr 1853 ergibt sich folgendes Tableau für die Primarschulen :

Anzahl d. Schulen der Schüler.
1848 1853 1848 1853

JahreSschulen 26 32 )^ 12 703
Wi-iterschulen 191 202 ",<i"
Sommerschulen 119 185 6,116

'
8,010

336 4l9 18,155 20,713
also eine Vermehrung von 83 Schulen und 2558 Schülern.

An den Fortbildungsschulen haben 1848 1427 Knaben und 138
Mädchen Theil genommen, 18S3 cirka 1600 Knaben, und für Mädchen

sind als ganz neues Institut eine Menge Arbeitsschulen
eingerichtet worden.

Im Jahre 1848 sind alle angestellten Lehrer einer Prüfung
unterworfen worden und da hat man von 194 Lehrern folgendes
Resultat erhalten: Nur 4—5 erhielten die Note sehr gut; 69 die Note
gut; 74 die Note mittelmäßig; 6 waren ungenügend. Die größte
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Unkenutnkß zeigten aber alle in der Rcligionslehre, in der deutschen

Sprache und den Realien.
Im Jahr 1853 hingegen hat sich das Resultat folgendermaßen

gestellt: Von 234 Lehrern waren IVO sehr gut, 110 gut, nur 23
mittelmäßig und 1 ungenügend.

Die fürstlich Fuldaische Schulgesetzgcbung aus den Jahren
1773, 4775 und 1781.

(Fortsetzung, und Schluß von Nr. 4.)

„Kein Lehrer soll ohne dringende Ursachen in seinem Geburtsort,
oder wo er nahe Anverwandte hat, angestellt werden.
„Die Lehrer werden von allen erniedrigenden Dienstlcistuna.cn

(„Heize u Wüsche"?) freigesprochen; dagegen ist ihnen auch sede

Beschäftigung, die mit der Würde deS Amtes unverträglich ist, untersagt.

„Lehrer, welche das nöthige Ansehen in der Gemeinde verloren
haben, werden versetzt.

„Als Minimum der Besoldung sind bestimmt : freie Wohnnng;
Baar 150 Gulden; (in den Städten 200 bis 25t) Gld.> wozu Land,
Holz :c. gleich einem Ortsburger.

„Die Pfarrer sollen die Schule des Kirchorts wöchentlich zweimal

und die Filialschulen monatlich einmal besuchen, und die Schüler
im Fache des Religionsunterrichtes prüfen.
Die Art und Welse die Schulzucht zu handhabe», wird eben so

weise als ausreichend dargestellt, so daß die Umsicht,, die sich dabei
kund gibt, kaum etwas zu wünschen übrig läßt. Eben so praktisch
sind die Vorschriften über das Betragen dcr Schulkinder sowol in
als außer dcr Schule.

Drr verantwortliche Redakter und Verleger: I. I, Vagì in Diesbach bei Thnn..

Anzeigen.

Zur Stotiz
Wir haben bei d« Tit. PvstkreiSdiìMo» Klage geführt, wegen unregelmäßiger

Ablieferung des Schvilblattes an Adresse durch die Poststellen, und sind beauftragt,

künftig jeden einzelnen Klaasall der Art sofort einzubcrichtcu. —
Da die Post schwor Geld kostet und zudem pünktlich voraus bezahlt

sein will, da cS ferner dcr Postangcstàn Pflicht ist. Zritnngcn wie Vriefc
zur festgcscttten Zcit gehörig abzuliefern — die daherigen vielen Nachlässigkeiten
unS aber bcreitS^bedcntcudc «chädnisse gebracht: so ersuchen wir die verehrt.
Abonnenten dcS 'schulblams, den Postaugestelltcn DbigcS mitzuthcilcn, und unS von
tsinstig vorkommenden Unregelmäßigkeiten in dcr Ablieferung des Viatico zu Händen

der Tit. KrciSpostdirekticn sofort Kenntniß zu gcbcu.
Für die Erpcditäon dcS «chulb lattes.
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